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Norm

AVG §56;

NAG 2005 §11 Abs3;

NAG 2005 §47 Abs2;

VwRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

War der Fremde im Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde über seinen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels

inzwischen volljährig geworden, so fehlte eine besondere Erteilungsvoraussetzung nach § 47 Abs. 2 NAG 2005. In

diesem Fall ist eine Interessenabwägung nach § 11 Abs. 3 NAG 2005 nicht vorzunehmen (vgl. E 27. Jänner 2011,

2008/21/0359).War der Fremde im Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde über seinen Antrag auf Erteilung eines

Aufenthaltstitels inzwischen volljährig geworden, so fehlte eine besondere Erteilungsvoraussetzung nach Paragraph 47,

Absatz 2, NAG 2005. In diesem Fall ist eine Interessenabwägung nach Paragraph 11, Absatz 3, NAG 2005 nicht

vorzunehmen vergleiche E 27. Jänner 2011, 2008/21/0359).
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